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BGH 3 StR 33/25 - Urteil vom 22. Januar 2026 (Thiiringer OLG)

Mitgliedschaftliche Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung (Konkurrenzen); Inbegriffsriige (Verbot der
Rekonstruktion der Hauptverhandlung); Beweiswiirdigung des Tatgerichts; gefahrliche Kérperverletzung
(Einsatz von Pfefferspray; Beibringung von Gift; gefahrliches Werkzeug); Straftaten nach dem WaffG
(erforderliche Angaben zu Lauf-, Verschluss- und Gesamtlinge einer Waffe); Einheitsjugendstrafe;
Hinweispflichten des Gerichts bei abweichender Beweiswiirdigung.

§ 52 Abs. 1 StGB; § 129 StGB; § 224 StGB; § 261 StPO; § 265 StPO; Art. 6 EMRK; § 52 WaffG
Leitsétze des Bearbeiters

1. Hat ein Angeklagter gleichzeitig abgeurteilte Straftaten zum Teil als Jugendlicher und zum Teil als
Heranwachsender begangen und wird auf die Taten einheitlich Jugendstrafrecht angewendet, richtet sich das
Hochstmal bei der Verhdngung einer Einheitsjugendstrafe nach § 105 Abs. 3 JGG und betragt im Regelfall
zehn Jahre.

2. Wird mit der Revision geriigt, das Urteil enthalte eine der vorangegangenen Haftentscheidung abweichende
Beweiswiirdigung, ohne dass darauf gemaR § 265 StPO zuvor hingewiesen worden sei, ist in einer darauf
gerichteten Verfahrensriige vorzutragen, ob der sich zur Beweislage verhaltende Beschluss Gegenstand der
Hauptverhandlung war oder lediglich auBerhalb dieser bekanntgemacht wurde. Denn § 265 Abs. 2 Nr. 2 StPO
setzt eine Abweichung ,,von einer in der Verhandlung mitgeteilten vorldaufigen Bewertung der Sach- oder
Rechtslage“ voraus.

Entscheidungstenor

Auf die Revisionen des Angeklagten R. und des Generalbundesanwalts wird das Urteil des Thiringer
Oberlandesgerichts vom 1. Juli 2024 aufgehoben, soweit es diesen Angeklagten betrifft; jedoch bleiben die
zugehdrigen Feststellungen aufrechterhalten.

2. Auf die Revisionen der Angeklagten A., An. und K. sowie des Generalbundesanwalts wird das vorbezeichnete
Urteil in den diese Angeklagten betreffenden Schuld- und Strafausspriichen

a) dahin geandert, dass aa) der Angeklagte A. wegen gefahrlicher Korperverletzung in Tateinheit mit
mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Korperverletzung und Besitz verbotener
Gegenstande (Schlagringe, Faltmesser) zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt
wird, bb) der Angeklagte An. der gefahrlichen Kérperverletzung in zwei Féllen, jeweils in Tateinheit mit Griindung
einer kriminellen Vereinigung und mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer solchen, schuldig ist; cc) der Angeklagte
K. der geféahrlichen Kérperverletzung in vier Fallen, jeweils in Tateinheit mit Griindung einer kriminellen Vereinigung
und mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer solchen, Diebstahl, Nétigung, Sachbeschadigung, Durchfiihrung einer
verbotenen Versammlung und Versto gegen das Vermummungsverbot, schuldig ist;

b) aufgehoben in den die Angeklagten An. und K. betreffenden Strafausspriichen; jedoch bleiben die jeweils
zugehdrigen Feststellungen aufrechterhalten.

3. Im Umfang der Aufhebungen wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch Uber die Kosten der
die Angeklagten R., An. und K. betreffenden Rechtsmittel, an einen anderen Senat des Oberlandesgerichts
zurlickverwiesen.

4. Die weitergehenden Revisionen werden verworfen.

5. Der Angeklagte A. hat die Kosten seines Rechtsmittels zu tragen. Die Kosten des ihn betreffenden Rechtsmittels

des Generalbundesanwalts und die ihm hierdurch entstandenen notwendigen Auslagen fallen der Staatskasse zur
Last.

Griinde

Das Oberlandesgericht hat die Angeklagten unter anderem wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen
Vereinigung in Tateinheit mit gefahrlicher Korperverletzung zu mehrjdhrigen Gesamtfreiheitsstrafen beziehungsweise -
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den Angeklagten K. - zu einer Jugendstrafe verurteilt. Zudem hat es die Einziehung einer Vielzahl ndher bezeichneter
Gegenstande angeordnet.

Im Einzelnen hat es verurteilt - den Angeklagten R. zu einer Gesamitfreiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten
wegen Griindung einer kriminellen Vereinigung in Tateinheit mit mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer solchen sowie
wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in vier Féllen, davon in zwei Féllen in Tateinheit
mit geféhrlicher Kérperverletzung, in einem Fall in Tateinheit mit Kérperverletzung und in dem weiteren Fall in Tateinheit
mit Besitz einer ,halbautomatischen® Schusswaffe, Herstellung sowie Besitz wesentlicher Waffenteile einer
shalbautomatischen Schusswaffe und Besitz einer ,Reizstoffwaffe”, - den Angeklagten A. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe
von zwei Jahren und sechs Monaten wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in funf
Fallen, davon in einem Fall in Tateinheit mit gefahrlicher Korperverletzung, in zwei Fallen in Tateinheit mit
Kérperverletzung und in einem Fall in Tateinheit mit Besitz ,dreier Schlagringe“ sowie ,eines Faltmessers®, - den
Angeklagten An. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten wegen Grindung einer kriminellen
Vereinigung in Tateinheit mit mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer solchen sowie wegen zweier Falle der
mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in Tateinheit mit geféhrlicher Kérperverletzung, - den
Angeklagten K. zu einer ,Jugendstrafe® von zwei Jahren und sechs Monaten wegen Grindung einer kriminellen
Vereinigung in Tateinheit mit mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer solchen sowie wegen mitgliedschaftlicher
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in sieben Féallen, davon in einem Fall in Tateinheit mit gefahrlicher
Kérperverletzung und Né&tigung, in drei Fallen in Tateinheit mit gefahrlicher Kérperverletzung, in einem Fall in Tateinheit
mit Diebstahl, in einem Fall in Tateinheit mit Sachbeschadigung und in einem Fall in Tateinheit mit der Durchfiihrung einer
verbotenen Versammlung und einem Versto3 gegen das Vermummungsverbot.

Der Generalbundesanwalt beanstandet mit seinen zuungunsten der Angeklagten erhobenen Revisionen die Verletzung
formellen und materiellen Rechts. Die Angeklagten stiitzen ihre Revisionen jeweils auf die Sachriige; der Angeklagte An.
macht zudem VerfahrensverstéRe geltend. Die Rechtsmittel haben den aus der Urteilsformel ersichtlichen Teilerfolg; im
Ubrigen sind sie unbegriindet.

A

Das Oberlandesgericht hat folgende Feststellungen getroffen:

I. Im Mérz 2019 griindeten unter anderem die Angeklagten R., An. und K. die rechtsextremistische, auf E.
bezogene Kampfsportgruppe ,,Knockout 51“. Diese bestand aus zehn bis 15 Mitgliedern unter Anfiihrung des
Angeklagten R. und bezweckte kérperliche Auseinandersetzungen und Gewalt zum Nachteil von dem
»feindlichen“ Spektrum zugerechneten Personen, etwa Polizeibeamten sowie politischen Gegnern, und dem
»asozialen Milieu“ zugeordneten Menschen. Die Ausiibung von Kampfsport diente der koérperlichen
Ertiichtigung und Vorbereitung fiir reale Kampfsituationen. Die Vereinigung stellte an Mitglieder und Aspiranten
nicht allein hohe kérperliche Anforderungen, sondern auch ideologische in Bezug auf ein
rechtsextremistisches Weltbild. Vollmitglieder durften Kleidung mit einem fiir die Vereinigung geschaffenen
Logo tragen. Vereinigungsmitglieder vernetzten sich im rechten Spektrum und iibernahmen etwa Saalschutz-
und Ordnerdienste bei Veranstaltungen der Partei ,,Heimat“ (vormals NPD). Sie waren bei liberregionalen
Veranstaltungen rechter Akteure sowie Demonstrationen prasent und gingen rigoros gegen vermeintliche
»Storer” der 6ffentlichen Ordnung vor. In einem E.er Stadtteil etablierte die Vereinigung einen mittels
entsprechender Aufkleber gekennzeichneten ,,Nazi-Kiez*.

Der Angeklagte R. entschied maRgeblich iber die Aufnahme von neuen Mitgliedern und das Recht, Vereinskleidung zu
tragen, motivierte Mitglieder zur Teilnahme am Training und an Demonstrationen, verwaltete den Mitgliederbestand sowie
die Finanzen und war Hauptansprechpartner fir Aufenstehende. Er hatte die Entscheidungs- und
Organisationsverantwortung. Angesichts vermehrter Angriffe auf die rechte Szene im Allgemeinen und den Angeklagten
R. im Besonderen richteten die Mitglieder ihr Handeln auch auf die Absicherung der Vereinigung und ihrer Organe aus,
erkundeten Geféhrdungslagen und hielten Gegenstande wie Waffen zur Abwehr potentieller Angreifer vor.

Die Angeklagten R. und An. beteiligten sich von der Grindung bis zu ihrer Inhaftierung im April 2022 an Aktionen der
Vereinigung. Der Angeklagte A. wurde erst im Marz 2020 Mitglied. Der Angeklagte K. gehérte zwar zu den
Griindungsmitgliedern, wurde aber im Herbst 2020 wegen mangelnder Teilnahme voriibergehend ausgeschlossen, war
nach Intensivierung des Trainings ab Ende November 2021 wieder Vollmitglied und erhielt schlieRlich die Fuhrung der
Jugendgruppe von ,Knockout 51 Ubertragen.

Das Oberlandesgericht hat nicht festgestellt, dass die Vereinigung auf die Begehung von Tétungsdelikten ausgelegt war.
Nach seiner Beweiswirdigung wére es zwar jedenfalls einzelnen Vereinigungsmitgliedern erwiinscht gewesen, einen
Vertreter des politischen Gegners zu téten. Allerdings beschrankte sich dies darauf, fir den Fall eines Angriffs des
Gegners in gerechtfertigter Weise selbst Notwehr tiben zu kénnen.

Il. Am Abend des 10. Februar 2021 entschlossen sich die Angeklagten R. und An., eine alkoholkonsumierende
Gruppe fiir die Zerstérung eines Schaukastens zu bestrafen und zugleich die Rolle von ,,Knockout 51 als
funktionierende Ordnungsmacht zu demonstrieren. Der Angeklagte R. versetzte einem der Gruppe

2/9



Zugehorigen unvermittelt einen heftigen Faustschlag ins Gesicht, so dass der Geschéadigte zu Boden ging,
neben Blutergiissen Mittelgesichtsfrakturen erlitt und sich eine Woche in stationire Behandlung samt
operativer Eingriffe begeben musste. Der Angeklagte An. brachte einen anderen durch einen heftigen Schlag
auf den Hinterkopf zu Boden und stieB zwei Personen in Richtung des Angeklagten R. Dieser versetzte ihnen
jeweils Faustschlidge gegen den Kopf.

lil. Der Angeklagte A. konfrontierte als Reprasentant von ,,Knockout 51 am 15. August 2021 einen anderen mit
dem Vorwurf, dieser habe etwas mit einem vorangegangenen Anschlag auf das vom Angeklagten R.
betriebene Lokal zu tun gehabt. Als der Angesprochene die Vorwiirfe zuriickwies, gab der Angeklagte A. ihm
mit der Stirn einen heftigen KopfstoR und rief dadurch starkes Nasenbluten hervor.

IV. Am 31. Oktober 2021 versetzte der Angeklagte An. einem Geschadigten am Rande einer Halloween-Party
mehrere Faustschlédge ins Gesicht, bis der Angegriffene zu Boden ging und eine Kopfplatzwunde sowie einen
Bluterguss erlitt. Hierdurch wollte der Angeklagte An. einen vermeintlichen Geschlechtsverkehr des
Geschadigten mit der damaligen Lebensgefihrtin des Angeklagten ahnden und 6ffentlich zum Ausdruck
bringen, dass die Missachtung von Mitgliederbelangen eine unmittelbare gewaltsame Sanktionierung nach sich
zieht. Bei der zuvor mit dem Angeklagten R. besprochenen Bestrafungsaktion hielten der an dem Abend
Ordnerdienste versehende Angeklagte A. und der Angeklagte R. Dritte von einem Eingreifen ab.

V. Am 1. Januar 2022 begab sich der mit Quarzsandhandschuhen und einer Sturmmaske ausgestattete
Angeklagte K. in Begleitung weiterer Personen zu einer Silvesterfeier in eine Gartenanlage, um Gewalt gegen
die aus seiner Sicht ,,immer kiffenden“ Feiernden auszuiiben und so die Stellung der ,,Jungen Nationalen“ als
Teil von ,,Knockout 51¢ als Ordnungsmacht nach auBen darzustellen. Der Angeklagte K. schlug einem der
Anwesenden mit der behandschuhten Faust ins Gesicht. Ein Begleiter des Angeklagten versetzte in der
Gartenhiitte zwei Personen einen KopfstoB, wiahrend der Angeklagte dort durch einen StoR und einen Schlag
weiter auf den zunachst Angegangenen einwirkte und diesen schworen lieR, nie wieder Drogen zu
konsumieren.

V1. Nachdem sich Personen aus dem Umfeld der Geschéadigten liber die Angreifer lustig gemacht hatten,
suchte der Angeklagte K. mit einem Begleiter erneut das Gartengrundstiick auf. Er steckte auf dem Boden
liegende, einem anderen gehérende kabellose Kopfhérer demonstrativ ein, um ein Zeichen zu setzen und sie
fir sich zu behalten. Mit den Worten ,,Die gehoren jetzt dem Volk, und ihr haltet die Fresse!“ spielte er unter
anderem auf das Vergeltungsstreben von ,,Knockout 51 an.

VII. Am 4. Februar 2022 begab sich der Angeklagte K. mit mehreren Mitgliedern der Jugendbewegung von
»Knockout 51“ zu einem Garagenkomplex, um sich aus personlichen Griinden an einem dort feiernden
Polizeibeamten zu rachen und durch das Vorgehen gegen diesen in Anwesenheit einer Mehrzahl von Personen
die Prasenzinteressen von ,,Knockout 51“ im 6ffentlichen Raum zu bedienen. Der Angeklagte K. stellte sich
dem Geschadigten als ,,einer der Anfiihrer von ,Knockout 51‘“ vor. Als der Geschadigte nach weiteren politisch
konnotierten AuBerungen anfing zu lachen, schlug der Angeklagte ihm eine Bierflasche aus der Hand und
sodann vier Mal mit der Faust ins Gesicht. Zur Einschiichterung des sich entfernenden Geschéadigten dulerte
der Angeklagte, er werde dafiir sorgen, dass jener aus E. wegziehe. Da der Angeklagte durch sein und ein
weiteres Fahrzeug sowie die Anwesenheit seiner Begleiter die Zufahrt blockierte, war der Geschadigte
gezwungen, das Anwesen iiber einen Zaun mittels einer Leiter zu verlassen. Er erlitt einen mehrfachen
Splitterbruch am Kiefergelenkknochen und Briiche an Augenhéhle und Jochbein.

VIIl. Der Angeklagte K. lieRB am Abend des 16. Marz 2022 einen von ihm als ,,Zecke* angesehenen
Drogenkonsumenten zu einer Halle in E. locken, um durch einen gewaltsamen Auftritt sich selbst und
»Knockout 51“ darzustellen. Dort wartete er mit zwei Begleitern, die ebenso wie er Sturmmasken und
Quarzsandhandschuhe trugen. Als der Geschidigte eintraf, spriihte der Angeklagte K. ihm Pfefferspray ins
Gesicht. Ein Mittater schlug ihn mit der Faust, so dass das Stiick eines Backenzahns abbrach. Als der weitere
Begleiter der Aufforderung des Angeklagten zuzuschlagen nicht nachkam, brachte der Angeklagte den
Geschadigten mit einem Faustschlag zu Boden.

IX. Am 26. Marz 2022 warf der Angeklagte K. mit zwei anderen Beteiligten Steine gegen die Fensterverglasung
des Wahlkreisbiiros der Partei ,,DIE LINKE“ in E., was letztlich den politischen Status von ,,Knockout 51
hervorheben sollte. Die Verglasung zersplitterte. Die Wiederherstellungskosten betrugen 2.848,57 €.

X. In der Nacht des 27. Marz 2022 schlug der Angeklagte K. einem nach einem Disco-Abend alkoholisierten,
sich mit einem anderen streitenden Veranstaltungsbesucher viermal mit der Faust auf den Hinterkopf, um die
Stérke der Vereinigung zu demonstrieren. Der Geschédigte ging zu Boden und stieB sich den Kopf an einer
Holzbank. Ein anderer Beteiligter schlug dem am Boden Liegenden siebenmal mit der Faust ins Gesicht. Der
Angeklagte schrie den Geschadigten an und versetzte ihm abschlieBend einen Faustschlag.

XI. Am 6. April 2022 versetzte der Angeklagte A. einem friiheren Teilnehmer des Kampfsporttrainings fiinf
Faustschladge ins Gesicht, weil dieser als Zeuge vor Gericht Details zu ,,Knockout 51 berichtet hatte und aus
weiteren Griinden als Verrater angesehen wurde. Als der Geschidigte seine Hande schiitzend vor das Gesicht
hielt, trat der Angeklagte A. ihm zweimal gegen den Brustkorb. Der Geschadigte erlitt einen operativ
behandelten Nasenbeinbruch.
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Xll. Am 20. Marz 2021 begab sich der Angeklagte R. mit weiteren Personen, unter anderem dem Angeklagten
A., zu einer Demonstration nach K., um entsprechend dem Vereinigungszweck gewaltsame
Auseinandersetzungen mit Polizeibeamten und dem linken politischen Gegner zu suchen. Der Angeklagte R.
und die iibrigen Anwesenden zogen Sturmhauben auf. Einen der Demonstranten, den der Angeklagte R. als
»Linken“ identifiziert und dem ein anderer einen Anstecker abgerissen hatte, schlug der Angeklagte mit der
Faust gegen Kehlkopf, Kiefer und Kinn. Der Geschadigte hatte neben Schmerzen leichte Verletzungen im
Mundraum und am Kinn.

XIll. Der Angeklagte K. fiihrte am 8. Februar 2022 geméaR den Zielen der Vereinigung einen Aufzug durch die
E.er Innenstadt durch. Um die Polizeikrafte vor vollendete Tatsachen zu stellen und den Erlass von Auflagen
zur Einschrankung der Infektionsgefahr zu verhindern, kam er seiner Pflicht zur Anmeldung der Versammlung
nicht nach. Ihm war bekannt, dass auch kein anderer den Aufzug angemeldet hatte. Im Falle eines etwaigen
Eingreifens von Polizeibeamten plante er den Einsatz von Gewalt durch die ,,Jugend“ der Vereinigung. Dazu
stand er mit weiteren Mitgliedern in Kontakt. Sie trugen Sturmmasken, um eine Identifizierung zu verhindern.
Tats&chlich vereitelte der Angeklagte K. durch die unterbliebene Anmeldung, dass die zustandigen Behoérden
MaBnahmen zur Einddmmung des damaligen Infektionsgeschehens treffen konnten.

XIV. Der Angeklagte R. bewahrte spétestens seit dem 30. April 2021 bis zu einer polizeilichen Durchsuchung am
6. April 2022 in der Wohnung seiner Schwester eine in Einzelteile zerlegte halbautomatische Selbstladebiichse
auf. Er hatte bei der urspriinglich zu einer erlaubnisfreien Salutwaffe umgebauten Biichse den in der Miindung
eingebrachten Gewindeschaft durch Abtrennung des Laufes im Miindungsbereich entfernt. Wie ihm bekannt
war, war die Waffe daher nicht mehr erlaubnisfrei und hatte er nicht eine erforderliche Waffenbesitzkarte.
Zuletzt verwahrte er zudem am selben Ort iiberwiegend selbst hergestelite Teile eines 3Ddruckbaren
halbautomatischen Pistolenkarabiners, um daraus eine funktionsfahige Schusswaffe zu fertigen. Der
Verschluss, das Gehduse und zwei Griffstiicke waren funktionsfahig oder problemlos gebrauchsfertig zu
machen. Ferner lagerte er am selben Ort eine in der Tiirkei hergestellte Gaspistole nebst Magazin und vier
Patronen. Mit dem Waffenbesitz wollte er sich fiir einen Angriff des politischen Gegners wappnen und
Vereinigungsinteressen entsprechen.

XV. Der Angeklagte A. hielt am 6. April 2022 in seiner Wohnung drei Schlagringe und ein Butterflymesser fiir
den Fall eines etwaigen Angriffs auf Mitglieder von ,,Knockout 51“ vor, um damit deren Verteidigungsfahigkeit
zu starken.

XVI. Am 29. August 2020 begaben sich die Angeklagten R., A. und K. mit zwei weiteren Mitgliedern von
»Knockout 51“ zu Kundgebungen nach B.. Sie sahen darin gemaR der Ausrichtung der Vereinigung eine
Gelegenheit zu titlichen Auseinandersetzungen mit Polizeikraften. Bei Auflésung der Demonstration durch die
Polizei maskierten sich die Angeklagten R. und A. ebenso wie einer ihrer Begleiter. Der Angeklagte R. trug
einen Pullover mit der Aufschrift ,,Knockout 51“. Als eine Polizeieinheit einen Festgenommenen durch die
Menge fiihrte, stieR eine vermummte Person einen Beamten um.

XVIL. Als eine Polizeieinheit eines der Mitglieder von ,,Knockout 51“ festnehmen wollte, versuchte ein Dritter,
den Griff eines Beamten zu l6sen, und trat einen anderen Beamten im Zuge eines gezielten Sprungs in den
Bauch.

XVIIl. Am 7. November 2020 nahm der Angeklagte A. mit weiteren Mitgliedern von ,,Knockout 51 an einer
Demonstration in L. teil und war auf Gewalttatigkeiten aus. Es kam zu einem gewaltsamen Aufruhr von schwarz
gekleideten Personen und Flaschenwiirfen, die bei einem Geschadigten Schmerzen und eine Schwellung
verursachten. Dass der Angeklagte A. die betreffende Flasche warf, hat das Oberlandesgericht nicht
festgestelit.

XIX. Zu einer weiteren Demonstration in L. am 21. November 2020 reisten die Angeklagten A. und R. sowie drei
weitere Vereinigungsmitglieder in Erwartung gewalttitiger Auseinandersetzungen mit Polizeibeamten und
politischen Gegnern. Flaschenwiirfe aus der Gruppe haben den Angeklagten R. oder A. nicht zugeordnet
werden kénnen.

Die unbeschrénkt eingelegten Revisionen des Generalbundesanwalts haben keinen Erfolg, soweit sie sich vorrangig
dagegen wenden, dass das Oberlandesgericht die Gruppierung ,Knockout 51 als kriminelle, nicht aber als terroristische
Vereinigung bewertet hat. Die Rechtsmittel filhren jedoch angesichts einer von dem angegriffenen Urteil abweichenden
konkurrenzrechtlichen Bewertung der Taten bei den Angeklagten A., An. und K. zu deren Gunsten zu einer Anderung der
Schuldspriiche, bei dem Angeklagten R. wegen nicht ausreichender Feststellungen hinsichtlich eines Waffendelikts
aulBerdem zu einer Aufhebung des Urteils zu seinen Ungunsten. Die Schuldspruchdnderungen ziehen bei dem
Angeklagten An. die Aufhebung des Strafausspruchs, bei dem Angeklagten A. dessen Anderung nach sich. Davon
unabhéngig ist die gegen den Angeklagten K. verhéngte Jugendstrafe nicht rechtsfehlerfrei bemessen; sie ist daher zu
seinen Ungunsten aufzuheben.

l. Die Verfahrensriigen, mit denen der Generalbundesanwalt eine nicht erschéopfende Wiirdigung in der
Hauptverhandlung erhobener Beweise beanstandet (§§ 261, 337 StPO), dringen nicht durch. Die ,,Inbegriffs-“
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bzw. ,,Ausschopfungsriige“ kann der Revision nur dann zum Erfolg verhelfen, wenn sich mit Riicksicht auf die
sonstigen Feststellungen eine Erérterung aufdrangen musste, mithin das Revisionsgericht die
Erdrterungsbediirftigkeit des libergangenen Beweismittels ohne Rekonstruktion der Hauptverhandlung aus
den Urteilsgriinden selbst beurteilen kann. Hinsichtlich der Erérterungsbediirftigkeit gelten fiir die
revisionsgerichtliche Kontrolldichte die gleichen Grundsétze wie bei der Priifung der Liickenhaftigkeit der
Beweiswiirdigung im Rahmen der Sachriige (s. insgesamt BGH, Urteil vom 25. August 2022 - 3 StR 359/21, StV
2023, 293 Rn. 50 mwN). Hieran gemessen war das Oberlandesgericht nicht zur naheren Befassung mit den in
Rede stehenden einzelnen Beweismitteln verpflichtet.

1. Dies betrifft zunéchst einen Auswertevermerk zu einem beim Angeklagten A. aufgefundenen Mobiltelefon dazu, dass in
einem Video von einem Schieftraining aus Dezember 2019 durch nachtrégliche Bearbeitung die avisierte Zielscheibe
durch das Logo der ,Antifaschistischen Aktion* (ANTIFA) ersetzt wurde. Das Oberlandesgericht hat sich ndher mit
Fahrten von Gruppenmitgliedern zu Schiestdnden in Tschechien befasst und dabei unter anderem erértert, dass der
Angeklagte A. auf einer Ruckfahrt dullerte ,Kanacke verrecke; ,einen sauberen Kopfschuss® hatte er gern ,mal in echt*
gesehen. Gleichwohl ist es insbesondere mit Blick auf AuBerungen des Angeklagten R. zu dem Schluss gekommen, die
entsprechenden Veranstaltungen belegten keine Tétungsabsichten, sondern beruhten lediglich auf der Schusswaffen-
Affinitdt der daran teilnehmenden Personen. Da es bei dieser - nach den Gesamtumstédnden noch méglichen -
Einschatzung die politisch konnotierten, gegen Menschen gerichteten AuRerungen des Angeklagten A. beriicksichtigt hat,
liegt nicht nahe, dass es bei ausdriicklicher Einbeziehung des bei diesem aufgefundenen, in Bezug auf die Zielscheibe
manipulierten Videos andere Folgerungen gezogen hétte.

2. Ahnliches gilt fir eine dem Angeklagten R. zugeordnete, an einen NPD-Funktionar gerichtete Chatnachricht mit dem
Inhalt ,Putativnotwehr und auf alles draufgehen was ungefragt durch die Wohnung kommt“. Das Oberlandesgericht hat,
anders als der Generalbundesanwalt, in rund zwei Monate spater liegenden Veréffentlichungen mehrerer NPD-
Funktiondre keine rechtswidrige Provokation von Angriffen, sondern eine Demonstration (legitimer) Abwehrbereitschaft
gesehen und dabei maRgeblich auf den Inhalt der AuRerungen abgestellt. Es ist nicht ersichtlich, dass es zu einem davon
abweichenden Beweisergebnis gekommen wére, wenn es sich ausdricklich mit der Nachricht des Angeklagten R.
befasst hatte.

3. Die Beanstandung, ein in Augenschein genommener Gesprachsmitschnitt zur Herstellung von Waffenteilen sei nicht in

den Urteilsgriinden erdrtert worden, kann bereits mangels revisionsrechtlicher Rekonstruierbarkeit des Beweisinhalts

keinen Erfolg haben. Ansonsten misste das Revisionsgericht die Tonaufzeichnung selbst abhéren und deren Inhalt

bewerten; dies ist ihm indes verwehrt und Sache des Tatgerichts (s. BGH, Beschluss vom 15. April 2003 - 1 StR 64/03,

BGHSt 48, 268, 273; Urteile vom 18. Dezember 2024 - 1 StR 293/24, juris Rn. 11; vom 14. Mai 2025 - 1 StR 410/24,
juris Rn. 11; offenlassend BGH, Beschluss vom 19. Dezember 2018 - 4 StR 58/18, juris Rn. 23; anders fur Urkunden und
Lichtbilder BGH, Urteil vom 29. Oktober 2025 - 3 StR 487/24 mwN). Da Gegenstand der Beweisaufnahme allein die in
Augenschein genommenen Mitschnitte selbst waren, ist ohne Belang, ob sich in den Akten Verschriftungen des

Gespréachs befinden. Anderes ergibt sich nicht daraus, dass der Gesprachsmitschnitt in der Hauptverhandlung ,unter

Bezugnahme* auf den eine Verschriftung enthaltenden Vermerk vorgespielt wurde; denn als Beweismittel eingefiihrt

wurde nur der Mitschnitt, nicht der Vermerk.

Im Ubrigen ist das Oberlandesgericht nicht gehalten gewesen, sich ausdriicklich damit auseinanderzusetzen, dass
ausweislich eines in die Hauptverhandlung eingefiihrten Vermerks der Angeklagte R. und ein weiteres Mitglied von
LKnockout 51 arbeitsteilig einen Verschluss fur eine vom Angeklagten R. hergestellte ,3D-Druck-Waffe” fertigten. Das
Oberlandesgericht hat sich mit dem Besitz entsprechender Waffenteile befasst und daraus mafigeblich deshalb keinen
Schluss auf einen Toétungsvorsatz gezogen, weil die Waffe noch nicht fertiggestellt war und zudem auch als
Verteidigungsinstrument hatte dienen kdnnen. Fur diese Argumentation ist nicht entscheidend, inwieweit andere
Vereinigungsmitglieder an der noch nicht vollendeten Herstellung der Waffe mitwirkten.

Il. Die materiellrechtliche Nachpriifung der vom Oberlandesgericht vorgenommenen Beweiswiirdigung auf die
erhobene Sachriige hin hat keinen Rechtsfehler erbracht.

1. Die Beweiswirdigung ist vom Gesetz dem Tatgericht ibertragen (§ 261 StPO). Es obliegt allein ihm, sich unter dem
umfassenden Eindruck der Hauptverhandlung ein Urteil Uber die Schuld des Angeklagten zu bilden. Seine
Schlussfolgerungen brauchen nicht zwingend zu sein; es gendigt, dass sie mdglich sind. Die revisionsgerichtliche Prifung
beschrénkt sich darauf, ob ihm bei der Beweiswirdigung ein Rechtsfehler unterlaufen ist. Dies ist in sachlichrechtlicher
Hinsicht der Fall, wenn die Beweiswurdigung widersprichlich, unklar oder liickenhaft ist, gegen ein Denkgesetz oder
einen gesicherten Erfahrungssatz verstd3t oder erkennen lasst, dass das Tatgericht Uberspannte Anforderungen an die
fir die Verurteilung erforderliche Uberzeugung gestellt hat. Liegt ein Rechtsfehler nicht vor, hat das Revisionsgericht die
tatrichterliche Uberzeugungsbildung auch dann hinzunehmen, wenn eine abweichende Wiirdigung der Beweise mdglich
oder sogar ndherliegend gewesen ware. GleichermalRen Sache des Tatgerichts ist es, die Bedeutung und das Gewicht
der einzelnen be- und entlastenden Indiziien zu bewerten. Das Revisionsgericht ist insoweit auf eine
Vertretbarkeitskontrolle beschrénkt und nicht befugt, auf der Grundlage einer abweichenden Beurteilung der Bedeutung
der Indiztatsachen in dessen Uberzeugungsbildung einzugreifen.
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Zwar verpflichtet § 261 StPO das Tatgericht, alle festgestellten Tatumstande und Beweisergebnisse, soweit sie fiir oder
gegen den Angeklagten sprechen koénnen oder beide Méoglichkeiten zulassen, einer umfassenden Wirdigung zu
unterziehen; diese ist in den Urteilsgrinden darzulegen. Die in den Urteilsgrinden dargestellte Beweiswirdigung kann
jedoch ihrer Natur nach nicht in dem Sinne erschopfend sein, dass alle irgendwie denkbaren Gesichtspunkte und
W rdigungsvarianten ausdriicklich abgehandelt werden. Eine solche exzessive Erérterung Uberstiege die Mdglichkeiten
und Ressourcen der Gerichte, ohne dass jemals absolute Vollstédndigkeit erreicht werden kdnnte; sie ist daher von
Rechts wegen nicht zu verlangen. Ausreichend ist - auch beim freisprechenden Erkenntnis - die Angabe des fir die
Entscheidung Wesentlichen; die Urteilsgrinde missen deutlich machen, dass das Tatgericht naheliegende erhebliche
Beweistatsachen nicht Ubersehen oder unvertretbar gewertet hat. Aus einzelnen tatsachlich bestehenden oder
denkbaren Lucken der ausdricklichen Erérterung kann nicht abgeleitet werden, das Tatgericht habe nach den sonstigen
Urteilsgriinden auf der Hand liegende Wertungsgesichtspunkte nicht bedacht. Eine revisionsrechtlich beachtliche Liicke
liegt vielmehr erst vor, wenn eine wesentliche Feststellung Uberhaupt nicht erértert oder ein aus den Urteilsgriinden
ersichtliches bedeutsames Beweisergebnis tUbergangen wird (s. insgesamt BGH, Urteil vom 15. Dezember 2021 - 3 StR
441/20, StV 2022, 486 Rn. 23 f. mwN).

2. Hieran gemessen ist die Beweiswilrdigung ohne Rechtsfehler. Insbesondere ist in den Urteilsgrinden ausfiihrlich
dargelegt, warum sich der Strafsenat keine Uberzeugung davon gebildet hat, dass die Vereinigung auf Begehung
rechtswidriger Tétungsdelikte ausgerichtet war. Er hat dabei unter anderem in den Blick genommen, dass die Mitglieder
nach Uberfallen aus dem linken Spektrum auf den Angeklagten R. im Oktober und Dezember 2019 in erheblicher Angst
gelebt und die Bewaffnung - vor allem mit Messern - sowie der Objektschutz der Abwehr weiterer Angriffe gedient hatten.
Das Oberlandesgericht hat sich ndher mit mehreren gewaltbezogenen AuRerungen von Vereinigungsmitgliedern befasst,
aber ebenso wenig daraus wie aus Besuchen von Schiestédnden einen Tétungsvorsatz entnommen. Im Rahmen einer
Gesamtbetrachtung hat es als Indizien gegen eine Ausrichtung auf Tétungen neben einzelnen AuRerungen angesehen,
dass es trotz mehrerer Begegnungen mit politischen Gegnern nicht zu einem unmittelbaren Ansetzen dazu kam und bei
verdéachtigen Wahrnehmungen Polizeidienststellen informiert wurden. Insgesamt handelt es sich dabei noch um mégliche,
dem Tatgericht vorbehaltene Schlisse.

Die dagegen mit den Revisionen erhobenen Einwénde dringen im Ergebnis nicht durch. Die Beweiswirdigung ist nicht
deshalb unzulénglich, weil das Oberlandesgericht mehrfach eine nicht festzustellende T&tungsabsicht erdrtert hat.
Vielmehr hat es in Bezug auf vorgestellte Szenarien auch einen bedingten Tétungsvorsatz in Bedacht genommen, fir
dessen Annahme ausreichende Indizien aber nicht als gegeben erachtet. Dass das Oberlandesgericht vereinzelt
formuliert hat, bestimmte Gesichtspunkte belegten ,nicht zwingend“ einen Toétungsvorsatz, ldsst nach dem
Gesamtzusammenhang nicht besorgen, es habe iberspannte Anforderungen an die Uberzeugungsbildung gestellt. Soweit
der Generalbundesanwalt hinsichtlich einzelner Beweisdetails eine Auseinandersetzung mit weiteren Gesichtspunkten
vermisst, ergibt sich daraus nach den aufgezeigten rechtlichen MaRstaben keine revisible Licke in der
Beweiswirdigung, sondern vielmehr eine dem Tatgericht zustehende Gewichtung und Bewertung. Dies gilt auch in Bezug
auf die Herstellung und den Besitz von Schusswaffenteilen durch den Angeklagten R.. Wie bereits dargelegt, hat sich der
Strafsenat mit etwaigen Riickschlissen auf einen Tétungsvorsatz befasst, solche aber nicht gezogen.

lil. Die Schuldspriiche halten im Wesentlichen einer revisionsgerichtlichen Kontrolle stand. Abweichendes gilt
lediglich fiir ein Waffendelikt des Angeklagten R. unter Il. 14. der Urteilsgriinde (s. oben unter A. XIV.) und die
konkurrenzrechtliche Einordnung der Taten samtlicher Angeklagten.

1. Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen haben sich die Angeklagten wegen Grindung einer
beziehungsweise mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung strafbar gemacht. Deren
Voraussetzungen nach § 129 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 StGB sind ersichtlich gegeben. Dagegen liegt keine terroristische
Vereinigung gemal § 129a Abs. 1, 2 StGB vor. Namentlich ergibt sich aus den Urteilsgriinden nicht, dass die
Vereinigung ,Knockout 51 auf Mord oder Totschlag ausgerichtet war. Da sie nach Feststellungen und Beweiswirdigung
des Oberlandesgerichts zwar auf Gewalt gegen Personen, nicht aber auf deren Totung abzelte, tddliche Folgen lediglich
bei einer Verteidigung gegen Angriffe hinnahm und nicht etwa einen Tétungswillen unter Bezugnahme auf ein
Notwehrrecht bloR kaschieren wollte, ist eine Ausrichtung auf ungerechtfertigte Tétungsdelikte unter dem Vorwand von
Notwehr nicht gegeben. Angesichts des hier zugrunde zu legenden Sachverhalts bedirfen daher die rechtlichen Grenzen
des Notwehrrechts im Einzelfall keiner Vertiefung.

2. Der Einsatz von Pfefferspray in Fall Il. 8. der Urteilsgrinde durch den Angeklagten K. kann sich neben den
angenommenen Qualifikationsmerkmalen des gefahriichen Werkzeugs, des hinterlistigen Uberfalls und der
gemeinschaftlichen Begehung (§ 224 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 StGB) als Beibringung von Gift darstellen (vgl. BGH,
Beschlisse vom 10. Juli 2025 - AK 49/25, juris Rn. 40 mwN; vom 19. August 2025 - 3 StR 167/25, juris Rn. 8).
Angesichts der weiteren zur Anwendung gebrachten Qualifikationen ist dies fir den Schuldspruch aber ohne Belang.

3. Die Urteilsgriinde sind allerdings insofern unzureichend, als sie eine abschlielRende rechtliche Einordnung der vom
Angeklagten R. hergestellten Waffenteile im Fall 1. 14. der Urteilsgriinde nicht zulassen. Das Oberlandesgericht hat
insoweit eine Strafbarkeit wegen Herstellens in Tateinheit mit Besitz wesentlicher Teile einer ,halbautomatischen®
Schusswaffe nach § 52 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a, Nr. 3 WaffG angenommen. Nach den Feststellungen kommt jedoch eine
gegeniber § 52 Abs. 3 Nr. 2 WaffG schwerer wiegende, vorrangige Strafbarkeit nach § 52 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b WaffG
wegen Besitzes einer halbautomatischen Kurzwaffe (zum Verschielen von Patronenmunition) in Betracht, sofern die
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Teile im Sinne von Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.3 Satz 1 Anlage 1 zu § 1 Abs. 4 WaffG zur Herstellung einer
solchen Waffe bestimmt waren. Mangels Angaben zu Lauf-, Verschluss- und Gesamtlénge (s. Abschnitt 1 Unterabschnitt
1 Nr. 2.5 Anlage 1 zu § 1 Abs. 4 WaffG) oder einer sonstigen Darlegung zur Einordnung sind eine revisionsrechtliche
Nachpriifung und eine etwaige Anderung des Schuldspruchs zu Lasten des Angeklagten nicht mdglich. Somit bedarf das
konkurrenzrechtliche Verhaltnis zwischen dem etwaigen Besitz einer halbautomatischen Kurzwaffe und dem
nichtgewerbsmafRigen Herstellen einer Schusswaffe hier keiner Erérterung (vgl. zu § 52 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b und ¢
WaffG BGH, Beschluss vom 17. Juni 2014 - 4 StR 71/14, NStZ-RR 2014, 291).

4. Im Ubrigen ist die rechtliche Wirdigung durch das Oberlandesgericht hinsichtlich der einzelnen Delikte und zu ihrer
Beurteilung zugleich als mitgliedschaftliche Beteiligungshandlungen nicht zu beanstanden. Die einzelnen Handlungen
dienten nach den festgestellten Umsténden den Vereinigungszwecken und waren nicht allein Ausdruck davon losgeléster
individueller Aggressivitat. Allerdings ist die - der friheren, zwischenzeitlich gednderten Rechtsprechung folgende -
konkurrenzrechtliche Bewertung zu korrigieren.

Der Tatbestand der mitgliedschaftlichen Beteiligung nach § 129 Abs. 1 Satz 1 Alternative 2 StGB verbindet grundsatzlich
alle Betétigungen des Mitglieds fir die kriminelle Vereinigung zu einer einzigen Tat im sachlichrechtlichen Sinne. Diese

tatbestandliche Handlungseinheit umfasst mithin nicht nur Beteiligungsakte, die im Ubrigen straflos sind, sondern auch

solche, die noch ein weiteres Strafgesetz verletzen. Die anderen Delikte werden durch die mitgliedschaftliche Beteiligung
zu Tateinheit verklammert. Nur wenn in Anwendung der allgemein geltenden Regeln der Klammerwirkung mindestens zwei

weitere, durch verschiedene Einzelakte begangene Gesetzesverstofie ein - mehr als unwesentlich - hheres Gewicht als

das Vereinigungsdelikt haben, stehen sie, obwohl sie mit diesem jeweils tateinheitlich zusammenfallen, in Tatmehrheit

zueinander (BGH, Urteil vom 14. November 2024 - 3 StR 189/24, NJW 2025, 456 Rn. 11). Nach diesen Grundséatzen
verklammert hier die mitgliedschaftliche Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung alle weiteren Straftatbestédnde mit

Ausnahme der gefahrlichen Kérperverletzungsdelikte (§ 224 Abs. 1 StGB).

a) Fur den Angeklagten R. folgt daraus, dass er jedenfalls der geféhrlichen Kérperverletzung in zwei Féllen, jeweils in

Tateinheit mit Grundung einer kriminellen Vereinigung und mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer solchen,

Korperverletzung und Besitz zweier Schusswaffen, schuldig ist (zur Tenorierung von Waffendelikten vgl. BGH, Beschluss
vom 13. Juni 2023 - 3 StR 120/23, BGHR StPO § 260 Abs. 4 Satz 1 Urteilsformel 5 Rn. 15 ff.). Da indes die
waffenrechtliche Einordnung der hergestellten Waffenteile und mithin die daran anknipfende strafrechtliche Bewertung

offen ist, scheiden eine abschlieRende Beurteilung und eine Anderung des Schuldspruchs durch den Senat aus. Insofern
ist eine weitere tatgerichtliche Priifung erforderlich. Die rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen kénnen bestehen

bleiben (§ 353 Abs. 2 StPO) und um weitere, die Qualifizierung der Waffe betreffende ergénzt werden.

b) Bei dem Angeklagten A. werden samtliche Delikte durch die Ubergreifende mitgliedschaftliche Beteiligung an einer
kriminellen Vereinigung verklammert, da lediglich ein Fall der gefahrlichen Kérperverletzung vorliegt und insgesamt mithin
nicht zwei Delikte ein hoéheres Gewicht als das Vereinigungsdelikt haben. Folglich ist er der geféhrlichen
Korperverletzung in Tateinheit mit mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Kérperverletzung und
Besitz verbotener Gegenstande (Schlagringe, Faltmesser) schuldig.

c) Der Angeklagte An. hat in zwei tatmehrheitlichen Fallen geféhrliche Kérperverletzungen begangen, die beide von
groflerem Gewicht als das Vereinigungsdelikt sind und von diesem nicht verklammert werden. Daher ist er der
gefahrlichen Korperverletzung in zwei Féllen, jeweils in Tateinheit mit derselben Griindung einer und mitgliedschaftlicher
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, schuldig.

d) Der Angeklagte K. hat sich wegen gefahrlicher Korperverletzung in vier Fallen strafbar gemacht, zu denen jeweils in
Tateinheit die verklammerten Delikte der Griindung einer kriminellen Vereinigung und der mitgliedschaftlichen Beteiligung
an einer solchen, des Diebstahls, der Notigung, der Sachbeschddigung, der Durchfihrung einer verbotenen
Versammlung und des VerstoRes gegen das Vermummungsverbot hinzutreten.

e) In Bezug auf die Angeklagten A., An. und K. &ndert der Senat die Schuldspriiche entsprechend § 354 Abs. 1 StPO. §
265 StPO steht dem nicht entgegen, da sich die Angeklagten bei einem Hinweis auf die konkurrenzrechtliche Beurteilung
nicht wirksamer hatten verteidigen kénnen.

IV. Die Strafen sind fiir die Angeklagten R., K. und An. durch das Tatgericht neu zu bemessen. Allein die gegen
den Angeklagten A. festgesetzte Gesamtstrafe kann als Einzelstrafe aufrechterhalten werden.

a) Mit der Aufhebung der den Angeklagten R. betreffenden Verurteilung entfallt auch die zugehorige
Rechtsfolgenentscheidung.

b) Die fur den Angeklagten A. festgesetzte Gesamtfreiheitsstrafe hat in entsprechender Anwendung des § 354 Abs. 1
StPO als Einzelstrafe Bestand; denn durch die abweichende konkurrenzrechtliche Bewertung des Verhaltens des
Angeklagten wird der Unrechts- und Schuldgehalt regelméRig - wie auch hier - nicht berihrt (vgl. etwa BGH, Urteil vom
14. November 2024 - 3 StR 189/24, NJW 2025, 456 Rn. 73).
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c) In Bezug auf den Angeklagten An. bedarf es jedoch einer neuen tatgerichtlichen Strafbemessung, da der Unrechts-
sowie Schuldgehalt der bislang als weitgehend tatmehrheitlich bewerteten Vereinigungsdelikte in den malRgeblich wegen
der beiden gefahrlichen Korperverletzungsdelikte verhdngten Einzelstrafen keine Bericksichtigung gefunden hat. Die
zugrunde liegenden Feststellungen werden davon nicht berthrt und kénnen aufrechterhalten bleiben.

d) Bei dem Angeklagten K. kann die bislang bestimmte (Einheits-)Jugendstrafe, die zur Klarstellung als solche zu
kennzeichnen ist (vgl. BGH, Beschlisse vom 11. Juni 2024 - 3 StR 151/24, juris Rn. 3; vom 5. Dezember 2024 - 2 StR
347/24, juris Rn. 9), nicht bestehen bleiben. Zwar tangiert die gednderte konkurrenzrechtliche Einordnung den Unrechts-
und Schuldgehalt grundsatzich nicht (s.o.). Auch ist nach den Umsténden ausgeschlossen, dass das Oberlandesgericht
die Strafe hoher bemessen hétte, wenn es im Fall II. 8. der Urteilsgrinde als viertes Qualifikationsmerkmal die
Beibringung von Gift angenommen hétte. Jedoch hat es rechtsfehlerhaft angenommen, § 105 Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 1
Satz 1 JGG eréffne einen Rahmen der Jugendstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren. Dagegen betragt das
Hoéchstmal der Jugendstrafe nach § 105 Abs. 3 Satz 1 JGG zehn Jahre. Hieran andert nichts, dass der Angeklagte die
Taten teils als Jugendlicher, teils als Heranwachsender beging.

aa) Hat ein Angeklagter gleichzeitig abgeurteilte Straftaten zum Teil als Jugendlicher, zum Teil als Heranwachsender

begangen und wird auf die Taten einheitlich Jugendstrafrecht angewendet, richtet sich das Hochstmal® bei der

Verhangung einer Einheitsjugendstrafe nach § 105 Abs. 3 JGG und betragt im Regelfall zehn Jahre (§ 105 Abs. 3 Satz 1
JGG). Nach Gesetzeswortlaut und -systematik von § 105 Abs. 1, § 31 Abs. 1 JGG gilt dies unabhangig davon, dass der
Angeklagte Straftaten nicht allein als Heranwachsender, sondern bereits als Jugendlicher verwirklichte. § 32 JGG ist
insoweit nicht einschlégig, da dieser mehrere Straftaten voraussetzt, auf die teils Jugendstrafrecht und teils allgemeines

Strafrecht anzuwenden wére (vgl. etwa BGH, Beschluss vom 7. August 2019 - 4 StR 189/19, BGHSt 64, 178 Rn. 18 ff.),
hier aber das Oberlandesgericht ungeachtet der Tatbegehung als Jugendlicher und Heranwachsender rechtsfehlerfrei

einheitlich Jugendstrafrecht angewendet hat.

Eine mehrfach analoge Anwendung des § 32 Satz 1 JGG mit der Folge, dass in der gegebenen Konstellation firr die
Dauer der Jugendstrafe allein § 18 Abs. 1 JGG maRgeblich wére, ist nicht veranlasst. Es ist bereits keine planwidrige
gesetziche Regelungslicke ersichtlich. Zudem besteht kein Bedirfnis fiir eine entsprechende Heranziehung, weil der
nach § 105 Abs. 3 JGG eroffnete Strafrahmen eine angemessene Sanktionierung unter Bericksichtigung der konkreten
Umstande des Einzelfalles ermdglicht. Dabei kénnen insbesondere diejenigen Gesichtspunkte, die sich nach § 32 Satz 1
JGG auf das Schwergewicht der Taten beziehen, erwogen und zur Bestimmung der Rechtsfolge innerhalb des weiten
Strafrahmens herangezogen werden.

bb) Da keine Anhaltspunkte daflr bestehen, dass es sich bei der Bezfferung des Strafhdchstmales mit finf Jahren in

den Urteilsgriinden lediglich um ein Fassungsversehen handelt oder das Oberlandesgericht bei einem erheblich gréReren

Strafrahmen dieselbe Einheitsjugendstrafe verhdngt hatte, muss Uber diese erneut tatgerichtlich entschieden werden

(vgl. BGH, Urteil vom 15. Juli 2021 - 3 StR 481/20, NStZ 2022, 753 Rn. 26). Die zugehorigen rechtsfehlerfreien
Feststellungen bedirfen insofern keiner Aufhebung.

e) Bei der in Bezug auf den Angeklagten An. neu zu bemessenden Strafe ist zu beachten, dass wegen des
Verschlechterungsverbots (§ 358 Abs. 2 StPO) weder die Summe der neu festzusetzenden Einzelstrafen diejenige der
zuvor bestimmten Einzelstrafen noch die kiinftige Gesamtstrafe die bisherige Ubersteigen darf (vgl. etwa BGH, Beschluss
vom 25. April 2023 - 5 StR 61/23, juris Rn. 16 mwN). Hinsichtlich der den Angeklagten R. betreffenden Strafen und der
fur den Angeklagten K. zu findenden Einheitsjugendstrafe ist das neue Tatgericht dagegen durch das aufgehobene Urteil
nicht begrenzt, da insoweit die Revisionen des Generalbundesanwalts zu Lasten dieser Angeklagten durchgreifen.

C.

Die Revisionen der Angeklagten haben insofern Erfolg, als die konkurrenzrechtliche Beurteilung durch das
Oberlandesgericht aus den zuvor dargelegten Griinden nicht aufrechterhalten bleiben kann. Im Ubrigen sind die
Rechtsmittel unbegrindet. Insbesondere tragen die Feststellungen - mit Ausnahme eines den Angeklagten R.
betreffenden Waffendelikts - die jeweiligen Schuldspriiche und die Wertung, dass sadmtliche Angeklagte Mitglied einer
kriminellen Vereinigung waren und die einzelnen Taten mitgliedschaftliche Beteiligungshandlungen darstellten. Hinsichtlich
des Waffendelikts ist der Angeklagte R. durch den oben dargelegten Darstellungsmangel nicht beschwert.

Soweit die Revision des Angeklagten A. hinsichtlich bestimmter Daten ein Beweisverwertungsverbot geltend macht, kann
dahinstehen, ob dies als Verfahrensriige auszulegen ist; denn jedenfalls sind die gemal § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO daran
zu stellenden Anforderungen nicht erfiillt. Auch unter Berilcksichtigung der ergdnzenden Ausfiihrungen der Verteidigung in
der Hauptverhandlung betrifft die Beanstandung nicht sachlichrechtliche Méangel in Bezug auf den vom Tatgericht
festgestellten Sachverhalt, sondern den prozessualen Weg der Entscheidungsfindung (vgl. zur Abgrenzung etwa BGH,
Urteil vom 24. Marz 1964 - 3 StR 60/63, BGHSt 19, 273, 275; Beschluss vom 28. Mai 2020 - 3 StR 99/19, StV 2020,
838 Rn. 27 f. mwN).

Der mit der Revision des Angeklagten An. erhobenen Verfahrensriige, das Urteil enthalte eine von einer
vorangegangenen Haftentscheidung abweichende Beweiswirdigung, ohne dass darauf hingewiesen worden sei (§ 265
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Abs. 2 Nr. 2 StPO, Art. 6 EMRK), mangelt es gleichfalls am notwendigen Tatsachenvortrag (§ 344 Abs. 4 Satz 2 StPO).
So wird nicht mitgeteilt, ob der den Haftbefehl aufhebende, sich zur Beweislage verhaltende Beschluss Gegenstand der
Hauptverhandlung war oder lediglich auRerhalb dieser bekanntgemacht wurde. Die ndheren Umstande der Verkindung
sind fur die rechtliche Beurteilung von Belang, weil § 265 Abs. 2 Nr. 2 StPO eine Abweichung ,von einer in der
Verhandlung mitgeteilten vorldufigen Bewertung der Sach- oder Rechtslage* voraussetzt (vgl. im Ubrigen BGH,
Beschluss vom 30. Juni 2020 - 6 StR 103/20, juris).

D. Angesichts des geringen Teilerfolgs der Revision des Angeklagten A. ist es nicht unbillig, ihn mit den
gesamten Kosten seines Rechtsmittels zu belasten (§ 473 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 StPO).
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	Rechtsprechung (hrr-strafrecht.de)
	BGH 3 StR 33/25 - Urteil vom 22. Januar 2026 (Thüringer OLG)
	Mitgliedschaftliche Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung (Konkurrenzen); Inbegriffsrüge (Verbot der Rekonstruktion der Hauptverhandlung); Beweiswürdigung des Tatgerichts; gefährliche Körperverletzung (Einsatz von Pfefferspray; Beibringung von Gift; gefährliches Werkzeug); Straftaten nach dem WaffG (erforderliche Angaben zu Lauf-, Verschluss- und Gesamtlänge einer Waffe); Einheitsjugendstrafe; Hinweispflichten des Gerichts bei abweichender Beweiswürdigung.   § 52 Abs. 1 StGB; § 129 StGB; § 224 StGB; § 261 StPO; § 265 StPO; Art. 6 EMRK; § 52 WaffG
	Leitsätze des Bearbeiters
	1. Hat ein Angeklagter gleichzeitig abgeurteilte Straftaten zum Teil als Jugendlicher und zum Teil als Heranwachsender begangen und wird auf die Taten einheitlich Jugendstrafrecht angewendet, richtet sich das Höchstmaß bei der Verhängung einer Einheitsjugendstrafe nach § 105 Abs. 3 JGG und beträgt im Regelfall zehn Jahre.   2. Wird mit der Revision gerügt, das Urteil enthalte eine der vorangegangenen Haftentscheidung abweichende Beweiswürdigung, ohne dass darauf gemäß § 265 StPO zuvor hingewiesen worden sei, ist in einer darauf gerichteten Verfahrensrüge vorzutragen, ob der sich zur Beweislage verhaltende Beschluss Gegenstand der Hauptverhandlung war oder lediglich außerhalb dieser bekanntgemacht wurde. Denn § 265 Abs. 2 Nr. 2 StPO setzt eine Abweichung „von einer in der Verhandlung mitgeteilten vorläufigen Bewertung der Sach- oder Rechtslage“ voraus.
	Entscheidungstenor
	Gründe
	I. Im März 2019 gründeten unter anderem die Angeklagten R., An. und K. die rechtsextremistische, auf E. bezogene Kampfsportgruppe „Knockout 51“. Diese bestand aus zehn bis 15 Mitgliedern unter Anführung des Angeklagten R. und bezweckte körperliche Auseinandersetzungen und Gewalt zum Nachteil von dem „feindlichen“ Spektrum zugerechneten Personen, etwa Polizeibeamten sowie politischen Gegnern, und dem „asozialen Milieu“ zugeordneten Menschen. Die Ausübung von Kampfsport diente der körperlichen Ertüchtigung und Vorbereitung für reale Kampfsituationen. Die Vereinigung stellte an Mitglieder und Aspiranten nicht allein hohe körperliche Anforderungen, sondern auch ideologische in Bezug auf ein rechtsextremistisches Weltbild. Vollmitglieder durften Kleidung mit einem für die Vereinigung geschaffenen Logo tragen. Vereinigungsmitglieder vernetzten sich im rechten Spektrum und übernahmen etwa Saalschutz- und Ordnerdienste bei Veranstaltungen der Partei „Heimat“ (vormals NPD). Sie waren bei überregionalen Veranstaltungen rechter Akteure sowie Demonstrationen präsent und gingen rigoros gegen vermeintliche „Störer“ der öffentlichen Ordnung vor. In einem E.er Stadtteil etablierte die Vereinigung einen mittels entsprechender Aufkleber gekennzeichneten „Nazi-Kiez“.
	II. Am Abend des 10. Februar 2021 entschlossen sich die Angeklagten R. und An., eine alkoholkonsumierende Gruppe für die Zerstörung eines Schaukastens zu bestrafen und zugleich die Rolle von „Knockout 51“ als funktionierende Ordnungsmacht zu demonstrieren. Der Angeklagte R. versetzte einem der Gruppe Zugehörigen unvermittelt einen heftigen Faustschlag ins Gesicht, so dass der Geschädigte zu Boden ging, neben Blutergüssen Mittelgesichtsfrakturen erlitt und sich eine Woche in stationäre Behandlung samt operativer Eingriffe begeben musste. Der Angeklagte An. brachte einen anderen durch einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf zu Boden und stieß zwei Personen in Richtung des Angeklagten R. Dieser versetzte ihnen jeweils Faustschläge gegen den Kopf.
	III. Der Angeklagte A. konfrontierte als Repräsentant von „Knockout 51“ am 15. August 2021 einen anderen mit dem Vorwurf, dieser habe etwas mit einem vorangegangenen Anschlag auf das vom Angeklagten R. betriebene Lokal zu tun gehabt. Als der Angesprochene die Vorwürfe zurückwies, gab der Angeklagte A. ihm mit der Stirn einen heftigen Kopfstoß und rief dadurch starkes Nasenbluten hervor.
	IV. Am 31. Oktober 2021 versetzte der Angeklagte An. einem Geschädigten am Rande einer Halloween-Party mehrere Faustschläge ins Gesicht, bis der Angegriffene zu Boden ging und eine Kopfplatzwunde sowie einen Bluterguss erlitt. Hierdurch wollte der Angeklagte An. einen vermeintlichen Geschlechtsverkehr des Geschädigten mit der damaligen Lebensgefährtin des Angeklagten ahnden und öffentlich zum Ausdruck bringen, dass die Missachtung von Mitgliederbelangen eine unmittelbare gewaltsame Sanktionierung nach sich zieht. Bei der zuvor mit dem Angeklagten R. besprochenen Bestrafungsaktion hielten der an dem Abend Ordnerdienste versehende Angeklagte A. und der Angeklagte R. Dritte von einem Eingreifen ab.
	V. Am 1. Januar 2022 begab sich der mit Quarzsandhandschuhen und einer Sturmmaske ausgestattete Angeklagte K. in Begleitung weiterer Personen zu einer Silvesterfeier in eine Gartenanlage, um Gewalt gegen die aus seiner Sicht „immer kiffenden“ Feiernden auszuüben und so die Stellung der „Jungen Nationalen“ als Teil von „Knockout 51“ als Ordnungsmacht nach außen darzustellen. Der Angeklagte K. schlug einem der Anwesenden mit der behandschuhten Faust ins Gesicht. Ein Begleiter des Angeklagten versetzte in der Gartenhütte zwei Personen einen Kopfstoß, während der Angeklagte dort durch einen Stoß und einen Schlag weiter auf den zunächst Angegangenen einwirkte und diesen schwören ließ, nie wieder Drogen zu konsumieren.
	VI. Nachdem sich Personen aus dem Umfeld der Geschädigten über die Angreifer lustig gemacht hatten, suchte der Angeklagte K. mit einem Begleiter erneut das Gartengrundstück auf. Er steckte auf dem Boden liegende, einem anderen gehörende kabellose Kopfhörer demonstrativ ein, um ein Zeichen zu setzen und sie für sich zu behalten. Mit den Worten „Die gehören jetzt dem Volk, und ihr haltet die Fresse!“ spielte er unter anderem auf das Vergeltungsstreben von „Knockout 51“ an.
	VII. Am 4. Februar 2022 begab sich der Angeklagte K. mit mehreren Mitgliedern der Jugendbewegung von „Knockout 51“ zu einem Garagenkomplex, um sich aus persönlichen Gründen an einem dort feiernden Polizeibeamten zu rächen und durch das Vorgehen gegen diesen in Anwesenheit einer Mehrzahl von Personen die Präsenzinteressen von „Knockout 51“ im öffentlichen Raum zu bedienen. Der Angeklagte K. stellte sich dem Geschädigten als „einer der Anführer von ‚Knockout 51‘“ vor. Als der Geschädigte nach weiteren politisch konnotierten Äußerungen anfing zu lachen, schlug der Angeklagte ihm eine Bierflasche aus der Hand und sodann vier Mal mit der Faust ins Gesicht. Zur Einschüchterung des sich entfernenden Geschädigten äußerte der Angeklagte, er werde dafür sorgen, dass jener aus E. wegziehe. Da der Angeklagte durch sein und ein weiteres Fahrzeug sowie die Anwesenheit seiner Begleiter die Zufahrt blockierte, war der Geschädigte gezwungen, das Anwesen über einen Zaun mittels einer Leiter zu verlassen. Er erlitt einen mehrfachen Splitterbruch am Kiefergelenkknochen und Brüche an Augenhöhle und Jochbein.
	VIII. Der Angeklagte K. ließ am Abend des 16. März 2022 einen von ihm als „Zecke“ angesehenen Drogenkonsumenten zu einer Halle in E. locken, um durch einen gewaltsamen Auftritt sich selbst und „Knockout 51“ darzustellen. Dort wartete er mit zwei Begleitern, die ebenso wie er Sturmmasken und Quarzsandhandschuhe trugen. Als der Geschädigte eintraf, sprühte der Angeklagte K. ihm Pfefferspray ins Gesicht. Ein Mittäter schlug ihn mit der Faust, so dass das Stück eines Backenzahns abbrach. Als der weitere Begleiter der Aufforderung des Angeklagten zuzuschlagen nicht nachkam, brachte der Angeklagte den Geschädigten mit einem Faustschlag zu Boden.
	IX. Am 26. März 2022 warf der Angeklagte K. mit zwei anderen Beteiligten Steine gegen die Fensterverglasung des Wahlkreisbüros der Partei „DIE LINKE“ in E., was letztlich den politischen Status von „Knockout 51“ hervorheben sollte. Die Verglasung zersplitterte. Die Wiederherstellungskosten betrugen 2.848,57 €.
	X. In der Nacht des 27. März 2022 schlug der Angeklagte K. einem nach einem Disco-Abend alkoholisierten, sich mit einem anderen streitenden Veranstaltungsbesucher viermal mit der Faust auf den Hinterkopf, um die Stärke der Vereinigung zu demonstrieren. Der Geschädigte ging zu Boden und stieß sich den Kopf an einer Holzbank. Ein anderer Beteiligter schlug dem am Boden Liegenden siebenmal mit der Faust ins Gesicht. Der Angeklagte schrie den Geschädigten an und versetzte ihm abschließend einen Faustschlag.
	XI. Am 6. April 2022 versetzte der Angeklagte A. einem früheren Teilnehmer des Kampfsporttrainings fünf Faustschläge ins Gesicht, weil dieser als Zeuge vor Gericht Details zu „Knockout 51“ berichtet hatte und aus weiteren Gründen als Verräter angesehen wurde. Als der Geschädigte seine Hände schützend vor das Gesicht hielt, trat der Angeklagte A. ihm zweimal gegen den Brustkorb. Der Geschädigte erlitt einen operativ behandelten Nasenbeinbruch.
	XII. Am 20. März 2021 begab sich der Angeklagte R. mit weiteren Personen, unter anderem dem Angeklagten A., zu einer Demonstration nach K., um entsprechend dem Vereinigungszweck gewaltsame Auseinandersetzungen mit Polizeibeamten und dem linken politischen Gegner zu suchen. Der Angeklagte R. und die übrigen Anwesenden zogen Sturmhauben auf. Einen der Demonstranten, den der Angeklagte R. als „Linken“ identifiziert und dem ein anderer einen Anstecker abgerissen hatte, schlug der Angeklagte mit der Faust gegen Kehlkopf, Kiefer und Kinn. Der Geschädigte hatte neben Schmerzen leichte Verletzungen im Mundraum und am Kinn.
	XIII. Der Angeklagte K. führte am 8. Februar 2022 gemäß den Zielen der Vereinigung einen Aufzug durch die E.er Innenstadt durch. Um die Polizeikräfte vor vollendete Tatsachen zu stellen und den Erlass von Auflagen zur Einschränkung der Infektionsgefahr zu verhindern, kam er seiner Pflicht zur Anmeldung der Versammlung nicht nach. Ihm war bekannt, dass auch kein anderer den Aufzug angemeldet hatte. Im Falle eines etwaigen Eingreifens von Polizeibeamten plante er den Einsatz von Gewalt durch die „Jugend“ der Vereinigung. Dazu stand er mit weiteren Mitgliedern in Kontakt. Sie trugen Sturmmasken, um eine Identifizierung zu verhindern. Tatsächlich vereitelte der Angeklagte K. durch die unterbliebene Anmeldung, dass die zuständigen Behörden Maßnahmen zur Eindämmung des damaligen Infektionsgeschehens treffen konnten.
	XIV. Der Angeklagte R. bewahrte spätestens seit dem 30. April 2021 bis zu einer polizeilichen Durchsuchung am 6. April 2022 in der Wohnung seiner Schwester eine in Einzelteile zerlegte halbautomatische Selbstladebüchse auf. Er hatte bei der ursprünglich zu einer erlaubnisfreien Salutwaffe umgebauten Büchse den in der Mündung eingebrachten Gewindeschaft durch Abtrennung des Laufes im Mündungsbereich entfernt. Wie ihm bekannt war, war die Waffe daher nicht mehr erlaubnisfrei und hatte er nicht eine erforderliche Waffenbesitzkarte. Zuletzt verwahrte er zudem am selben Ort überwiegend selbst hergestellte Teile eines 3Ddruckbaren halbautomatischen Pistolenkarabiners, um daraus eine funktionsfähige Schusswaffe zu fertigen. Der Verschluss, das Gehäuse und zwei Griffstücke waren funktionsfähig oder problemlos gebrauchsfertig zu machen. Ferner lagerte er am selben Ort eine in der Türkei hergestellte Gaspistole nebst Magazin und vier Patronen. Mit dem Waffenbesitz wollte er sich für einen Angriff des politischen Gegners wappnen und Vereinigungsinteressen entsprechen.
	XV. Der Angeklagte A. hielt am 6. April 2022 in seiner Wohnung drei Schlagringe und ein Butterflymesser für den Fall eines etwaigen Angriffs auf Mitglieder von „Knockout 51“ vor, um damit deren Verteidigungsfähigkeit zu stärken.
	XVI. Am 29. August 2020 begaben sich die Angeklagten R., A. und K. mit zwei weiteren Mitgliedern von „Knockout 51“ zu Kundgebungen nach B.. Sie sahen darin gemäß der Ausrichtung der Vereinigung eine Gelegenheit zu tätlichen Auseinandersetzungen mit Polizeikräften. Bei Auflösung der Demonstration durch die Polizei maskierten sich die Angeklagten R. und A. ebenso wie einer ihrer Begleiter. Der Angeklagte R. trug einen Pullover mit der Aufschrift „Knockout 51“. Als eine Polizeieinheit einen Festgenommenen durch die Menge führte, stieß eine vermummte Person einen Beamten um.
	XVII. Als eine Polizeieinheit eines der Mitglieder von „Knockout 51“ festnehmen wollte, versuchte ein Dritter, den Griff eines Beamten zu lösen, und trat einen anderen Beamten im Zuge eines gezielten Sprungs in den Bauch.
	XVIII. Am 7. November 2020 nahm der Angeklagte A. mit weiteren Mitgliedern von „Knockout 51“ an einer Demonstration in L. teil und war auf Gewalttätigkeiten aus. Es kam zu einem gewaltsamen Aufruhr von schwarz gekleideten Personen und Flaschenwürfen, die bei einem Geschädigten Schmerzen und eine Schwellung verursachten. Dass der Angeklagte A. die betreffende Flasche warf, hat das Oberlandesgericht nicht festgestellt.
	XIX. Zu einer weiteren Demonstration in L. am 21. November 2020 reisten die Angeklagten A. und R. sowie drei weitere Vereinigungsmitglieder in Erwartung gewalttätiger Auseinandersetzungen mit Polizeibeamten und politischen Gegnern. Flaschenwürfe aus der Gruppe haben den Angeklagten R. oder A. nicht zugeordnet werden können.
	I. Die Verfahrensrügen, mit denen der Generalbundesanwalt eine nicht erschöpfende Würdigung in der Hauptverhandlung erhobener Beweise beanstandet (§§ 261, 337 StPO), dringen nicht durch. Die „Inbegriffs-“ bzw. „Ausschöpfungsrüge“ kann der Revision nur dann zum Erfolg verhelfen, wenn sich mit Rücksicht auf die sonstigen Feststellungen eine Erörterung aufdrängen musste, mithin das Revisionsgericht die Erörterungsbedürftigkeit des übergangenen Beweismittels ohne Rekonstruktion der Hauptverhandlung aus den Urteilsgründen selbst beurteilen kann. Hinsichtlich der Erörterungsbedürftigkeit gelten für die revisionsgerichtliche Kontrolldichte die gleichen Grundsätze wie bei der Prüfung der Lückenhaftigkeit der Beweiswürdigung im Rahmen der Sachrüge (s. insgesamt BGH, Urteil vom 25. August 2022 - 3 StR 359/21, StV 2023, 293 Rn. 50 mwN). Hieran gemessen war das Oberlandesgericht nicht zur näheren Befassung mit den in Rede stehenden einzelnen Beweismitteln verpflichtet.
	II. Die materiellrechtliche Nachprüfung der vom Oberlandesgericht vorgenommenen Beweiswürdigung auf die erhobene Sachrüge hin hat keinen Rechtsfehler erbracht.
	III. Die Schuldsprüche halten im Wesentlichen einer revisionsgerichtlichen Kontrolle stand. Abweichendes gilt lediglich für ein Waffendelikt des Angeklagten R. unter II. 14. der Urteilsgründe (s. oben unter A. XIV.) und die konkurrenzrechtliche Einordnung der Taten sämtlicher Angeklagten.
	IV. Die Strafen sind für die Angeklagten R., K. und An. durch das Tatgericht neu zu bemessen. Allein die gegen den Angeklagten A. festgesetzte Gesamtstrafe kann als Einzelstrafe aufrechterhalten werden.
	C.
	D. Angesichts des geringen Teilerfolgs der Revision des Angeklagten A. ist es nicht unbillig, ihn mit den gesamten Kosten seines Rechtsmittels zu belasten (§ 473 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 StPO).



